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zurSchließungderfreienSchule.
derLandsschulenthatfolgende

EntscheidungdesMinisteriumsfür
Kultusu .UnterrichtdemBezirks¬
schulenübermittelt:

MitdemErlassevom26 .Jänner
1909hatderLandesschulratdem
Vereinerei Schuledieange¬suchteBewilligungzurWeiter
führungderseinerzeitvonJosef
Entleinerrichtetenundgeführten
PrivatlehranstaltmitderBe¬
gründungversagt ,daßder
in 70fünft desReichsvolks¬
schulgesetzesbezw .im187
Punktder definitivenSchul¬
Unterrichtsordnungvorgeschriebe¬
ne Nachweisüber dieVorsorge
fürdenReligionsunterrichtinso¬
fernenichterbrachtsei ,alsmit
der blosenNamhaftmachungzur
subsidiarischenErteilungdieses
Unterrichtesbefähigterweltlicher
LehrkräftederBestimmungen
desArtikels17desStaats¬
Grundgesetzesvom21 .Dezember18.
undder2 und6 desGesetzes
vom25 .Mai1868 ,wonachdie
VorsorgefürdenReligionsunter
richtandenSchulenderbetref¬
fendenKircheoderReligions¬
gesellschaftzusteht,nichtRechnung
getragenwirdund ,daßer
nerfürdieimvorgelegtenLehr¬
planein Aussichtgenommene
Reduzierungdesnormalen
Stunden ausmaßes denein¬
zelnenLehrgegenstandenund
Classendie besondereGenehm
gungdesMinisteriumsfür

WeltesundUnterrichtnichtein¬
geholtwordensei derLandes¬
schulrathandsichsohinvorge¬faßt ,dieFortsetzungdesunbe¬
fügtenUnterrichtesinallenVolks¬
schullassenzuuntersagen.

In demgegendiesenErlaß
eingebrachtenRekursemacht
derbeschwerdeführendeVerein¬
zunächstgeltend,daßerinfolge
des imArtikel desStaats¬
grundgesetzesvom24 .Dezember
1867jedemStaatsbürgerge¬
wahrlichtetenRechteUnter¬
richtsErziehungsanstalten
zugründenundansolchedurch
Personen,welcheihreBefähigung
hiezuangesetzlicherWeisenachge¬
wiesenhaben ,Unterrichterteilen
zulassen ,zurErrichtungbezetzum
ChorbetriebederFrüherauslein¬schenPrivatschufeeinerbehörd
lichenGenehmigungüberhaupt
nicht bedürfte unddaßdiebe¬
hördenie dann ,wenndie
desReichschulgesetzet
normiertenVoraussetzungen
nachgewiesenermaßenfehlen
odernichtangehaltenwürden
denweiterenBetriebuntersagen
dürfe .Hiezuwirdlediglichauf
den Erlaß vom7 .Jänner
1909verwiesenunddemselben
nurnochbeigefügt ,daßauchin
haltedesWechselsinderPerson
desSchülerhalterseinekonsta¬tierungdesVerhandenseinsder
gesetzlichenBedingungenfür
denFortbestand,undfür dieWei¬
terführungderSchuldenSinne
des§ 70Reichsvolksschulge¬
setzesgefordertwerden,waß
weileinsolcherWechseljeden¬
fallsalseinewesentlicheAnder¬

rungdererschwänglichzur
GrundlagegenommenenVer¬
hältnisseanzusehenist .InAnse¬
hungdermeritorischenBegrün¬
dungderangefochtenenEnt¬
scheidungwirdnachstehendesbemerkt :ad in dieser
RichtungwirdimRekursegel¬
tendgemacht,daßderPunkt
desReichhaltsschulgesetze
keine weitere Forderungauf¬
stelle ,alsdaßdiebetreffenden
LehrpersonenzurErteilungder
Religionsunterrichtesbefähigt
sei ,sowiees in derReichs¬
Volkschulgesetzenommerzu¬
die Meinung ,daß auchbei
privatenLehranstaltendieEr¬
teilungdiesesUnterrichtesmir
durchsolchePersonenstatt¬findensuche,welcheseitens
derKonfessionellenAutorität
hiezubestimmt,bezw.ermäch¬
tigt sind heinrichtig ,weil
die Bestimmungdes§
desGesetzesvom27 .Mai186
aufsolcheSchulenüberhauptkeineAnwendungfinde .

DieReversargumentationmußaus
folgendenErwägungenalsungewissen
bezeichnetwerden.NachArtikel,17desStaats¬
grundgesetzesistjederStaatsbürgerbereg¬
tigt ,Unterrichts-u .Erziehungsanstalten
zugründenu .ansolchendurchPersonen
Unterrichterheilenzulassen,dieihreBe¬
fähigunghiezuingesetzlicherWeisenach
gewiesenhaben.InAusführungdieses
Grundsatzesu .derBestimmungdesdes
Gesetzesvom25 .Mai1860,welchedavon
spricht,daßbeianderenSchulenu .Erge¬
hungsanstellendiesfallsdasErrichtungs¬
statutmaßgebend,hatdasReichsvoll
in einembesonderenAbschnittenähere
Bestimmungendarübergetroffenunter



welchenBedingungendieErrichtungvon
PrivatlehranstaltenaufdemGebieteder
Volksschulestatthaftist .Nach§7desReichs¬
SchulgesetzeshabennundieVorsteher
u .LehrevonPrivatvolkschenjeneLehr¬
befähigungnachzuweisen,welchevonLehrern
anöffentlichenSchulengleicherKategor
gefordertwird .RücksichtlichderLe¬
ter anöffentlichenSchickenenthältaber

desGesetzesvom25 .Mai1868diebe¬
stimmung,daßdieLehrerandiesen
öffentlichenSchulenu .Erziehungsanstalten
füralleStaatsburgergleichmäßigzugen¬
gigsind ,welchedieBefähigungingesetz¬
licherWeisenachgewiesenhaben .Als
Religionslehrerjedochdendiese
nigenangestelltwerden,welchederBe¬
treffendeKonfessionelleBehördeals
hiezubefähigterklärthat.

WennnunnachFal2andenöffent¬
lichenSchulenundsolcheReligionslehrer
angestelltwerdendürfen ,welchedieBe¬
fähigungdafürvonderKonfessionellen
Oberbehördezuerkannt,erhaltenhaben
wennnach§ 70dieLehreranPrivat¬
schulendienämlicheLehrbefähigung
nachzuweisenhaben ,welchevonden
LehrernanöffentlichenSchulengleicher
Kategoriegefordertwird,sofolgthieraus
daßauchdieReligionslehreranden
Privatvolksschulen,ingleicherVersen¬
dieReligionslehreranöffentlichenRahts¬
schulevonderKonfessionellenBehörde
alshiezubefähigterklärtwerdenmüssen.

Wennes im16desGes .vom25 .Mai
1068heißt ,daßdieWahlderErzieher,u.
LehrerfürdenPrivatunterricht,durch
keineRücksichtaufdesReligionsbe¬
kenntnisbeschränktsei ,u .wennder
Rekurshierausdeduciret,daßbeider
BestellungvonReligionslehrernnichtnur
fürdenhäuslichen,sondernauchfürden
UnterrichtanPrivatschulenganzohne
jedeRücksichtaufdasReligionsbekent¬

nisdesbetreffenden,respektiveauf
seineBefähigungvorgegangenwerden
könne,sostelltsichdieausdemGrund
alsunrichtigderweilindieserGesche¬
stellewederdemPrivatunterrichtinZu¬
sammenhangmit demArtikeldes
S .Grundgeseunddernichtschulmäßig
Privatunterrichtgemeintseinkann.
Andernhaltskämemanzudergewiß
falschenKonferenz,daßinPrivatsch¬
lendieErleitungdesReligionsunter¬
richtesseitensderLehreauchananders,
gläubigeSchülererfolgenkönnte,wahr¬
vnddochdieBefähigungfürdieEr¬
teilungdesReligerunterrichtesder
NaturderSachenachu .wiederer¬
kurrierendeVereinselbstgibt ,
nurfür diejenigeKonfessionerwor¬
benwerdenkann ,welcherdieBe¬
treffendeselbstangehört,

Wanaberder VereinfenSchule
in seinemRetterbehauptet,denBe¬
stimmungendesGesetzesschondadurch
Genügegeleistetzuhaben ,daßer
LehrpersonenzurVersehungdesRe¬
gionsunterrichtesbestellt ,welchein
ihrenLehrbefähigungszeugnissenauch
eine KlauselüberdieBefähigung
fürdiesenUnterrichtbesitzen,somuß
daraufhingewiesenwerden ,daßdie
betreffendenLehrpersonennachdieser
Klausellediglichzursubsidiarischen
ErleitungdesReligionsunterrichtes
ihrerKonfessionbefähigtsind .Was
aberunterdersubsidiarischenPrei¬
lungdesReligionsunterrichteszuver¬
stehenist ,ergibtsichaus25desR.
Volkssch.Ges. ,worinesheißt ,daßan
jenenOrten ,wokeinGeistlicher
vorhandenist ,welcherdenReligions¬
unterrichtregelmäßigzuerteilen.
vermag,derLehrermitZustimmung
derKirchenbehördeverhaltenwerden
kann ,beidiesemUnterrichtfürdie

seinerKonfessionangehörendenKin¬
derinGemäßheitderdurchdieSchul¬
behördenerlassenenAnordnungen
mitzuwirken .Nachals desober¬
wehntenParagraphenhat ,fallsein
KircheoderReligionsgesellschaftdie
BesorgungdesReligionsunterrichtes

unerläßt ,dieLandesschulbehörde
nachEinvernehmungderBeteiligten
die erforderlicheVerfügungzutref¬
fen ,bei es kann ,vonihreimelt¬
licherLehrermitderVersehungdes
Religionsunterrichtesbetrautwerden.

VieraufdiesebeidenFällebezieht,
sichdieBefähigungweltlicherLehr¬
KräftezursubsidiarischenErteilung
desReligionsunterrichtes ,daßmelt ,
licheLehrerdieBefähigunglediglich
zu subsidiarischenErteilungdes
Religionsunterrichteserhaltenkönnen,
entsprichtauchdemArtikel17des

S .GrundGes . ,wonachfür denRe¬
ligionsunterrichtin denSchulenvon
derbetreffendenKircheoderReligions¬
gesellschaftSorgezutragenist ,auch
erscheintim§ desGes .vom25 .Mai
1868statuiert ,daßunbeschadetdes
AufsichtsrechtesdesStaatesdieBesor¬
gung ,LeitungundBeaufsichtigung
desReligionsunterrichtesderbetref¬
fendenKircheoderReligionsgesell¬
schaftüberlassenist .DieErteilung
diesesUnterrichtesist alsonichtnur
einePflicht ,sondernaucheinRecht
derbetreffendenKirche .MitRück¬
sichtdarauf,daßnach70R .v .Sch .G.
derjenige ,welchereinePrivater ,
anstalterrichtenwill ,selbstden
Nachweiszuliefernhat ,daßerden
gesetzlichenAnforderungenGenüge
geleistethat ,wirderkannt ,daßder
reluirendeVereindieZustimmung
derbetreffendenKirchebeymReligions¬
gesellschaftzurBetrauungdernäm¬



haftgemachtenLehrgehenzurEin¬
lungdesReligionsunterrichteszu
erbringen ,oderderzehenhabe ,daß
seinerseitsin dieserRichtungder1000
derlichenSchritteunternommenworden
sind .Es wird daher beimReiche
desVereinesgegendieEntscheidung
desLandesschulentesvom26 .Jänner
1909kein Folgegegeben

act .2 )InformitsichderVerein¬
die Schule ,auchdagegenbeschwert
daßinderangefochtenenEntschung
des Landesschulentesvon demVer¬
ein verlangt wird ,wegenderin
AussichtgenommenenReduzierungdes
normalenKundenausmuhtesinden
einzelnenLehrgegenständendieGe¬
nehmigungdesMinisteriumsfürRet¬
u .Unterricht einzuholen ,be¬
heit seitensdesLandesschulentes
bemängeltwird ,daßer dieseGeneh¬
migungnochnichteingeholthabe ,wird
demRekursin der Erwägungge¬
gegeben ,daßes tatsächlichnichtSach¬
desVereinesist ,sicheinederartige
Bewilligungzuerwirken ,dadie
konstatierungdermaßgebendenUm¬
stände ,also insbesondereauchjener
Bedingung,daßderLehrplannur
destensjenenAnforderungenent¬
spricht ,welcheaneineöffentliche
Schulegestellt werden ,imSinnedes
Schlußabsatzesdes70R.V.Sch.G.
in erster InstanzdemLandesschul¬
rat zukommt

Wennsichschließlichderdesur¬
rierendeVereinauchdagegenbe¬
schwert ,daßderErlaßdesLandes¬
schultesnocheinezweiteEntschei¬
dungenthalte ,nämlichdieEntschei¬
dungdieserBehördeals Rekursin
über die Beschwerdegegen
denAuftragdesBezirksschulrates
vom30 .Mai1906betreffenddie

EinstellungdesBetriebendervon
Verein ohneGenehmigung
eröffnetenVolkssellassen ,so
ist hierüberzu bemerken ,daß
bereitsimerstenTeilderEntschei¬
dungdie Fortsetzungdesunbe¬
fügtenUnterressin allenKlassen
untersagtwurdeunddaßdeshalb
die VerfügungderSchließung
eigentlich nur eineWiederho¬

lungdiesesTeilesdesAusschri¬
desbeinhaltet .Endlichwirdder
LandesschulratinErledigung
desBerichtesvom27 .April1909
eingeladen ,überdie vommehr¬
genanntenVereineinAussicht
genommeneEinführungeine
gegenüberdemNormallehr¬
Plänewesentlichreduzierten
stundenausmaßesandenvon
ihmveröffnerenVolksschul¬
PlassenimSinnederad2 .
diesesErlassesenthaltenenAus¬
führungen im eigenenWir¬
kungskreisezuentscheiden .

AusdieserderZentralleitung
desVereinesfreieSchulevoll¬
natlich zuintimierenden
Ministerialentscheidunggeht
hervor ,daßder Unterrichtin
denvomVereineeröffneten
Volksschulklassenunbefügtist ,
unddaßdie vomLandesschule
seinerzeit ausgesprocheneUn¬
tersagungderFortführungdes
Unterrichtesgerechtfertigtwar,
demgemäßist für denBezirk
schulratnunmehrderZeitpunkt
gekommen,mitderSchließung
der SchuleimSinnedes§203
derSchul -undUnterrichtsord¬
nungvorzugehen .Wasdenin
FlußsatzenthaltenenAuftrag
desMinisteriumsfürCultu¬

1

die Unterrichtanbelangt ,daß
der Landesschulratüber dievom
genannten VereineAussicht
genommeneEinführung eines
gegenüberdemNormallehr¬
chlaue ,wesentlichreduzierten
Stunden ausmaßesan denvon
ihmeröffnetenVolksschnittlassen
entscheide,ist derZentrallei¬
tungzueröffnen ,daßderLan¬
desschulratein derartredu¬
zierten Stunden ausmaßaus
folgendenErwägungennicht
bewilligenkannundeinsolche
Unterrichtauchnicht insWerk
gesetzt werdenwar .DieRe¬
Regierungderfür denReligions¬
unterricht zugewiesenenAnzahl
vonStundenaufdie Hälftedes
normalen Stundenausmaßen
kannungeachtetdergeringen
überzahlnichtfürentsprechend
gehaltenwerden ,wennindieser
ZeitbeiklassenweisenUnterricht
dervondenKonfessionellen
Oberbehördenfürdieöffentlichen
VolkspielengleicherKategorie
vorgeschriebeneLehrstoffin

jedemSchuljahreausgearbei¬
tet werdensoll .DieBeseitig¬
gungder StundezurGefang¬
in der Klassekannnichtge¬
nehmigtwerden ,da nachder

Ministerialverordnung vom
12 .Mai1874keinLehrgegen¬
stand ,welcherin denMinisteria
plänenfür eineClassevorge¬
schriebenist ,weggelassenwer¬
dendarf .Schließlichkannesauch
nichtdaszulässigbezeichnetwer¬
den ,daßder Rechenunterrichtin
dasohnedies reduzierteStunden
ausmaßfürUnterrichtssprache
einbezogenwird ,daes bei derver¬



schiedenenziehenverbeiden
grundlegenderUnterrichtsgegen¬
ständenicht in dasBeliebendas
Lehrersgelegtwerdenkann ,die
Zeit für deneinenoderdenan¬
derenGegenstandnachfreien

Ermessenzuverwenden .
4

fernerhatderLandesschulenanden
BezirksschiktatfolgendeZuschriftgerichtet.
derVereinfreieSchulehaterunmittel¬
bar anherv .Landesschulratmitdem
Ersuchengewendet,für denFall ,daßsein
Rekursgegendie Entscheidungdesu .
v .Landesschulratesvom26 .Jänner1909
nicht zur vollenAnerkennungdervon
ihmvertretenenAnschauungführen
sollte ,seinePrivatvolksschulein
einePrivatlehranstaltfürvolksschul¬
pflichtigeKinderumzuwanden,inwel¬
cherdiesein allenUnterrichtsgegen¬
ständender öffentlichenVolksschulen
mit AusnahmevonReligionunter¬
richtet werdensollen .DerZentral¬
leitungdesVereinesfreieSchule
ist unter Bezugnahmeaufden
h .a .ErlaßvomheutigenTageinEr¬
ledigungdiesesAnsuchenszueröffnen,
daß der Landesschulratnicht inder
Lageist demgestelltenAnsuchenfolge
zu geben ,weilauchzurEröffnung
einerdenVolksschulunterrichtersetzen
denPrivatlehranstaltgemäß§70
Punkt3 desReichsvolksschulgesetzes
und § 187 Punkt 3 derdefinitiven
SchuleundUnterrichtsordnungder
Nachweis,daßfür denReligionsunter¬
richt an der Anstalt gesorgtist un¬

bedingterforderlicherscheint .

diesebeidenEntscheidungen
würden dem Obmanndes
Vereins ,ein Schule ,hart

Baronhoch ,welcherderzeit
in Hohenfurtweilt ,bereits

intimiret .

Dr .GustavJurieFrl .v .Lavandal
dessenErnennungzumHofrat
die WienerZeitungvoreini¬
genTagenmeldete ,istals
Arzt undMenschenfreund
einesehrbekanntePersönlich¬
keit .Erist Gründerundwar
langjährigerPräsidentdes

Radene Elisabeth Kinder
Hospitalsin Badhalt under¬
wares auch ,welcherüberAnre¬
gungseines SchwagersdesV.
Neumayer ,die Übergabe
dieses LosizessamtBaarver¬
mögenin das Eigentumder
GemeindeWiengeförderthat .

InspizierungderHochzuellen¬
leitungdurchdenBürgermeister
Heute begann dielieger
mit der InspizierungderBau¬
ten derhochgellenleitung
In seinerGesellschaftbefinden
sich S .R .GallmannundGe¬

mahlin ,FabrikantPiventa¬
undGemahlin ,Generaldirek¬
tor LohnsteinundGemahlin
G .R .Wimberger ,Mag .Rat
Bibl ,Mag .Sekretärvormanet,
Kanzlei -DirektorWahl .RatMayer
unddiePflegerinSchwachterMathilde
DieFührunghatteOberbaurat
3Linzer .DieGesellschaftfuhr
heutefrühum12Uhrfrühvon
NeubruckmittelstAutomobilen
ab besichtigte denGänger
Aquadet und die Baute an¬
Steinbachtalundkamgegen12Uhr
in Köstlingan ,wodasGabelfrüh¬

stück eingenommenwürde .Von
Göstlinggienges weiternachWil¬
alchenMittagsstationundvon
fort aus wurdendie Bautenim
Siebensergebiete ,derAgnadukt
überdie SalzaunddieAnna¬
dukteimHopfgartenundHolz¬
Apfeltalebesichtigt .InWildalge
wird übernachtet ,Morgen
DienstagwerdedieKlässer¬
brunne und die Arbeitenbeim
Klappenbesichtigt ,danngeht
derWegdurchdie höllenach
Mariagell ,woum1 Uhrdas
Mittagmahleingenommenwird .
Morgenabends5 Uhrhauptder
BürgermeisterwiederinNeu¬
bruck an .

GoldeneHochzeit.Am15 .d .I .
begieng ,das erwarten
an die feier seiner
WoldenHochzeit ,derMann
stehtim77 .Lebensjahre,dieFrau¬
umein Jahr alter Stechenbe¬
triebbis zumJahre1893das
Tischlergewerbe,seineFrauwar
vorihrer Verheiratungwärterin
im allgemeinenKrankenhause,
ImJahre1887erlangteStephan
dasBürgerrecht,undseitdem
Jahre1893beziehtdasZubelar¬
Erhaltungsbeiträge.ZweiKin¬
desZubelpaaresstarbeninju¬
gendlichemAlter ,diekirchliche
ZermonieHandin derPfarr¬
in derAllerstraßestatt .InVe¬
tretung des Bürgermeistersüberdes Bezirke

reichtebeyvor .NellePächl.Rat
tungwirth ,dieüblicheEhrengabe

der Gemeine Wien¬
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